
Protokollauszug
aus der

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen 
vom 10.04.2018

Top 14 Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für den Amtsgerichts-
bezirk Wismar

   
Sachverhalt:
Im Jahr 2018 steht wieder die Wahl der Schöffen und Hilfsschöffen für den Amtsge-
richtsbezirk Wismar an. Grundlage hierfür ist das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). 
Nach § 36 Absatz 1 GVG stellt jede Gemeinde eine Vorschlagsliste für die Schöffen 
auf. Diese soll von 2/3 der Mitglieder der Stadtvertretung gewählt werden, mindes-
tens jedoch von der Mehrheit aller Mitglieder der Stadtvertretung.

Die Vorschlagsliste mit den Bürgerinnen und Bürgern, die sich bereit erklärt ha-
ben, für das Schöffenamt zu kandidieren, entnehmen Sie bitte der Anlage. 

Beschluss:   
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt, dass die in der Anlage aufgeführten Personen nach 
ihrer Wahl durch die Stadtvertretung gemäß § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
auf die Vorschlagsliste der Stadt Grevesmühlen zur Wahl der Schöffen für den Amts-
gerichtsbezirk Wismar für die Amtsperiode vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 ge-
setzt werden.

Frau Scheiderer:
Bis zur Stadtvertretersitzung am 23.4. können noch Personen nachgemeldet wer-
den.
  

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 7
Nein-Stim-
men:

0

Enthaltungen: 1


